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Resolution an die 172. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und 

Angestellte für Tirol am 20. Oktober 2017 

 
 

Hände weg von AK und Betriebsrat - gegen Anschläge auf Arbeitneh-

mer*innenrechte und Arbeitnehmer*innenvertretung! 
 

Die Vollversammlung der AK Tirol fordert von der kommenden Bundesregie-

rung 

 die gesetzliche Pflichtmitgliedschaft zu den Kammern zu bewahren 

 die Arbeiterkammerumlage nicht zu senken 

 die demokratische Mitbestimmung in der Arbeitswelt und Wirtschaft 

nicht ab- sondern auszubauen. 
 
  
Begründung:  

Institutionalisierte Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer*innen, wie sie in Österreich durch Ar-

beiterkammern, Gewerkschaften und Betriebsräte gewährleistet sind, garantieren ein Mindestmaß 

an Demokratie in Betrieben und Wirtschaft sowie Teilhabe der Arbeitnehmer*innen am gesell-

schaftlichen Wohlstand. Der Kampf der Arbeiternehmer*innen für demokratische und soziale 

Rechte, wie das Recht auf eigene gewerkschaftliche Vereinigungen, auf Versammlungsfreiheit so-

wie auf die Ausverhandlung von Kollektivverträgen, waren ein wesentlicher Beitrag zur demokrati-

schen Entwicklung der Gesellschaft. Gewerkschafter*innen und Arbeitnehmer*innen wurden dafür 

in der Vergangenheit kriminalisiert und verfolgt, ihre Organisationen verboten, aktive Arbeitneh-

mer*innenvertreter*innen waren immer wieder Unterdrückung ausgesetzt. 

  

Die im Wahlkampf und in den Wahlprogrammen von manchen Parteien geforderte Abschaffung der 

Pflichtmitgliedschaft zu den Kammern würde mangels Bindung der Unternehmen an Kollektivver-

träge für ihre Branche de facto das Aus für branchenweite Mindestlöhne, Lohnerhöhungen, Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld, Überstunden- und Arbeitszeitregelungen etc. bedeuten.  

Eine weitere Absenkung der AK-Umlage würde weniger Ressourcen für die Arbeit der Arbeiter-

kammern und damit eine schlechtere Interessensdurchsetzung für die abhängig Beschäftigten be-

deuten.  



Zwei Millionen Beratungen von Mitgliedern finden in 90 regional verteilten Beratungszentren jähr-

lich statt, über 500 Millionen Euro werden bei Problemen am Arbeitsplatz, Pleiten etc für sie erstrit-

ten, in hunderten von Verhandlungen und Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben und Verordnungen 

ihre Interessen eingebracht und gewahrt. 6,91 Euro zahlen die Mitglieder im Schnitt pro Monat – 

weniger als drei Tassen Kaffee oder Tee im durchschnittlichen Kaffeehaus. 800.000 Mitglieder zah-

len wegen zu niedrigen Einkommens gar keinen Beitrag und werden dennoch vertreten – eine öko-

nomische Schwächung der Arbeiterkammer würde auch zu einer ökonomischen und sozialen 

Schwächung der Beschäftigten in Österreich führen.  

Getroffen würden damit in erster Linie finanziell schwache Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 

die auf eine starke und durchsetzungsfähige Arbeiterkammer angewiesen sind. 

  

Zuletzt wurde unter dem Titel der „Sparsamkeit“ auch die Reduktion der Betriebsratskörperschaften 

gefordert – eine Maßnahme, die zu einer empfindlichen Schwächung der betrieblichen Arbeitneh-

mer*innenvertretung führen würde. Betriebsräte sichern die Interessen der Arbeitnehmer*innen im 

Betrieb, sorgen für die Einhaltung von Rechten, gestalten Arbeitsbedingungen vor Ort, kontrollieren 

Schutzvorschriften und haben Mitwirkungsrechte bei personellen und wirtschaftlichen Angelegen-

heiten.  

  

Wer die Interessensvertretungen der Arbeitnehmer*innen angreift, greift die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer*innen in Wirtschaft und Gesellschaft an, der will weniger Demokratie in der Ar-

beitswelt, der will ganz offensichtlich zurück ins 19. Jahrhundert, als die Fabriksherren noch schal-

ten und walten durften, wie sie wollten und Arbeitnehmer*innen weitgehend rechtlos waren.  
  
 
  
 

 

 

 


